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B7-XXXX/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Ratifizierung des Vertrags über den 
Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT)
(2013/2955(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vertrags über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT), der am 
2. April 2013 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2010/336/GASP des Rates vom 14. Juni 2010 und die 
vorherigen Beschlüsse des Rates zu EU-Maßnahmen zur Unterstützung des Vertrags über 
den Waffenhandel1,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates betreffend 
gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom Juni 20073 und Juni 2012,

– gestützt auf Artikel 34 des Vertrags von Lissabon,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

Allgemeine Erwägungen

1. begrüßt den Abschluss eines rechtsverbindlichen Vertrags über den Waffenhandel über 
den internationalen Handel mit konventionellen Waffen unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen nach sieben Jahren langwieriger Verhandlungen; erinnert daran, dass 
Ziel des Vertrags die Verhinderung und Beseitigung des illegalen Waffenhandels und die 
Verhinderung ihrer Umleitung sowie die Einrichtung eines transparenten Systems für die 
legale Weitergabe sind; stellt fest, dass der Vertrag einen entscheidenden Schritt auf dem 
Weg zu verstärkter Rechenschaftspflicht und Transparenz bei dem Transfer von Waffen 
darstellt;

2. betont, dass der langfristige Erfolg des ATT-Systems von der Teilnahme möglichst vieler 
Länder, insbesondere aller Hauptakteure im internationalen Waffenhandel, abhängt; 
begrüßt die Tatsache, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen den 
Vertrag bereits unterzeichnet haben, und fordert die übrigen Staaten auf, diesem Beispiel 
zu folgen;

3. ist sich der Bedeutung der Rüstungsindustrie für Wachstum und Innovation zusätzlich zu 
ihrer grundlegenden Rolle bei der Lieferung wesentlicher Fähigkeiten bewusst; erinnert an 
das legitime Interesse der Staaten, konventionelle Waffen zu erwerben und ihr Recht auf 

                                               
1 ABl. L 152 vom 18.6.2010, S. 14-20.
2 ABl. L 335 vom 13.12.2008, S. 99-103.
3 Angenommene Texte P6_TA(2007)0282.
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Selbstverteidigung auszuüben sowie konventionelle Waffen zu produzieren, auszuführen, 
einzuführen und weiterzugeben;

4. betont aber auch, dass die unrechtmäßige und ungeregelte Weitergabe von Waffen unter 
Umständen dazu geführt hat, dass Menschen leiden mussten, bewaffnete Konflikte geführt 
werden konnten sowie Instabilität, terroristische Anschläge und Korruption verursacht 
wurden, was mit der Untergrabung der sozioökonomischen Entwicklung sowie 
Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und des humanitären 
Völkerrechts einherging; 

Geltungsbereich

5. bedauert, dass durch den Vertrag keine gemeinsame und genaue Definition des Begriffs 
„konventionelle Waffen“ eingeführt wird; begrüßt allerdings die Benutzung breit gefasster 
Kategorien um zu bestimmen, welche Arten von Waffen betroffen sind; ist besonders 
zufrieden über die Aufnahme von Kleinwaffen und leichten Waffen, Munition sowie 
Teilen und Komponenten; fordert die Vertragsstaaten auf, innerhalb ihrer nationalen 
Rechtsordnungen jede Kategorie in ihrem weitesten Sinne aufzufassen;

6. ist besorgt über die Tatsache, dass der Vertrag nicht alle Aspekte des Waffenhandels 
umfasst, wie etwa Schenkungen, Darlehen, Leasing, Technologietransfer und andere 
Formen der Weitergabe, wie das ausdrücklich in seiner Entschließung von 2012 gefordert 
wurde, und fordert die Vertragsstaaten auf, diese Lücke in ihren Systemen für 
Waffentransfers zu schließen;

7. begrüßt die Bestimmungen, die darauf ausgerichtet sind, die Umleitung von Waffen zu 
verhindern; stellt allerdings fest, dass den Vertragsstaaten bei der Bestimmung, welches 
Risiko mit der Umleitung von Waffen verbunden ist, ein großer Spielraum eingeräumt 
wird; bedauert, dass die betreffenden Bestimmungen nicht für Munition sowie Teile und 
Komponenten gelten, und fordert die Vertragsstaaten auf, dies in ihren nationalen 
Gesetzen zu korrigieren; 

Kriterien und internationale Standards

8. betont den hohen symbolischen und rechtlichen Wert der durch den Vertrag den 
Vertragsstaaten auferlegten Verpflichtung, ein nationales Kontrollsystem für den Transfer 
von Waffen (Ausfuhr, Einfuhr, Durchfuhr, Umladung und Vermittlungstätigkeit) zu 
schaffen;

9. begrüßt insbesondere das Verbot jeglichen Transfers, wenn der Staat zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über die Genehmigung Kenntnis davon hat, dass die Waffen bei der 
Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen 
verwendet werden würden; 

10. begrüßt die Einführung von „Kriterien“ nach dem Muster des Gemeinsamen Standpunkts 
der EU von 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von 
Militärtechnologie und Militärgütern erfasste Ausrüstung; begrüßt die Tatsache, dass der 
Waffentransfer verboten ist, wenn ein Vertragsstaat nach einer Bewertung feststellt, dass 
ein „eindeutiges Risiko“ besteht, dass die Waffen Frieden und Sicherheit untergraben oder 
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dazu benutzt würden, (1) eine Verletzung des humanitären Völkerrechts zu begehen, (2) 
eine Verletzung der Menschenrechtsnormen zu begehen, (3) eine Handlung vorzunehmen, 
die organisierte Kriminalität darstellt und (4) eine terroristische Handlung vorzunehmen; 
stellt allerdings fest, dass durch die Tatsache, dass nicht genau definiert ist, was unter 
„eindeutigem Risiko“ zu verstehen ist, den Vertragsstaaten ein großer Spielraum 
eingeräumt ist; fordert deshalb strengere rechtsverbindliche Leitlinien zu diesen Themen; 

Umsetzung und Berichterstattung

11. betont die Bedeutung einer wirksamen und glaubwürdigen Umsetzung des Vertrags, 
wobei klar definiert werden muss, wofür die Vertragsstaaten verantwortlich sind; merkt in 
diesem Zusammenhang an, dass den Vertragsstaaten bei der Auslegung ein großer 
Ermessensspielraum eingeräumt ist; 

12. weist auf die Verpflichtung der Vertragsstaaten hin, alljährlich über ihre Ausfuhren und 
Einfuhren konventioneller Waffen Bericht zu erstatten; fordert nachdrücklich, dass diese 
Berichte grundsätzlich der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden; 

13. ist der Überzeugung, dass vollständige Transparenz in hohem Maße von der 
Rechenschaftspflicht gegenüber Parlamenten, Bürgern und Organisationen der 
Zivilgesellschaft abhängt, und fordert nachdrücklich die Einrichtung von 
Transparenzmechanismen, durch die ihre Einbindung ermöglicht wird, damit sie ihre 
Regierungen zur Rechenschaft ziehen können;

14. begrüßt die Bestimmungen über die internationale Zusammenarbeit und Hilfe und die 
Einrichtung eines freiwilligen Treuhandfonds, der diejenigen Vertragsstaaten unterstützt, 
die Unterstützung benötigen, um den Vertrag durchzuführen;

15. begrüßt ebenso die Einrichtung einer Konferenz der Vertragsstaaten, die regelmäßig 
einberufen wird, um die Durchführung des Vertrags zu überprüfen; 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten

16. erinnert daran, dass die EU die einzige Staatengemeinschaft ist, die über ihren eigenen 
rechtsverbindlichen Rahmen verfügt – was einzigartig in der Welt ist –, über den die 
Kontrolle der Waffenausfuhr verbessert wird;

17. erkennt die kohärente Rolle der EU und ihrer Mitgliedstaaten an, was die Unterstützung 
des internationalen Prozesses zur Einführung gemeinsamer verbindlicher Bestimmungen 
für den internationalen Waffenhandel angeht; begrüßt die Tatsache, dass alle 
Mitgliedstaaten den Vertrag unterzeichnet haben; legt all denjenigen Mitgliedstaaten nahe, 
die dies noch nicht getan haben, sobald wie möglich den Vertrag auch zu ratifizieren; 

18. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass sie ihre EU- und 
VN-Berichterstattungspflichten im Geiste von Transparenz und Vollständigkeit erfüllen 
und dass sie die Transparenz und den Austausch von Informationen und bewährten 
Verfahren zu Waffentransfers und Waffenumleitung weltweit fördern;

19. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, denjenigen Drittländern Hilfe zu gewähren, 
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die Unterstützung brauchen, um die Vertragspflichten zu erfüllen; empfiehlt ihnen, zu 
dem freiwilligen Treuhandfonds, der nach dem Vertrag eingerichtet wird, beizutragen;

20. weist auf die Bestimmung zur Änderung des Vertrags als letztes Mittel mit 
Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten hin, falls sich dies als notwendig erweisen sollte, 
und ermuntert die EU und ihre Mitgliedstaaten, sich dieser Bestimmung in Zukunft zu 
bedienen, um das System weiter zu stärken und Schlupflöcher zu schließen;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, den nationalen Parlamenten 
der Mitgliedstaaten, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der 
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der Kommission und dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln.


